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1) = erstes Mal, 2) = zweites Mal, 3) = drittes Mal 

Die Zählung fängt erst wieder bei Null an, wenn innert 3 Jahren keine neue Verfehlung begangen 
wurde. (Ausname: Beleidigungen) 

Zusätzlich zur Spielsperre kommt noch eine Busse von CHF 50.--  pro Spielsperre.  

Die Busse kann maximal CHF 500.--  sein. 

Beispiel: eine Spielsperre + Busse CHF 50.--, zwölf Spielsperren + CHF 500.-- 

Vorfall Gegen Strafe 

Beleidigung  Spieler 
Betreuer 
Umpire 
Zuschauer 

1) mindestens eine Spielsperre 

versuchte 
Aggression  

Spieler 
Betreuer 

1) mindestens eine Spielsperre 
2) mindestens zwei Spielesperren 

versuchte 
Aggression  

Umpire 
SBSV-
Offiziellen 

1) mindestens zwei Spielsperren 
2) mindestens vier Spielsperren 
3) mindestens sechs Spielsperren 

versuchte 
Aggression  

Zuschauer 1) mindestens zwei Spielsperren 
2) mindestens vier Spielsperren 
3) mindestens sechs Spielsperren 

physische Gewalt 
ohne 
Verletzungsfolge  

Spieler 
Betreuer 

1) mindestens vier Spielsperren 
2) mindestens acht Spielsperren 
3) mindestens zwölf Spielsperren 

physische Gewalt 
ohne 
Verletzungsfolge 

Umpire 
SBSV-
Offiziellen 

1) mindestens vier Spielsperren 
2) mindestens acht Spielsperren 
3) mindestens zwölf Spielsperren 

physische Gewalt 
ohne 
Verletzungsfolge 

Zuschauer 1) mindestens vier Spielsperren 
2) mindestens acht Spielsperren 
3) mindestens zwölf Spielsperren  

physische Gewalt 
mit 
Verletzungsfolge  

Spieler 
Betreuer 

1) mindestens zwölf Spielsperren 
2) mindestens 1 Jahr Sperre  
3) Sperre auf Lebenszeit  

physische Gewalt 
mit 
Verletzungsfolge 

Umpire 
SBSV-
Offiziellen 

1) mindestens 1 Jahr Sperre  
2) Sperre auf Lebenszeit  
 

physische Gewalt 
mit 
Verletzungsfolge 

Zuschauer 1) mindestens 1 Jahre Sperre + 
2) Sperre auf Lebenszeit + 

 


